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§ 103 GemWO 1992 Anfechtung
 GemWO 1992 - Gemeindewahlordnung 1992

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2025

(1) Gegen das Abstimmungsergebnis kann sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit der zi1ernmäßigen Erstellung des

Abstimmungsergebnisses als auch wegen angeblicher gesetzwidriger Vorgänge im Abstimmungsverfahren, die auf das

Abstimmungsergebnis von Ein6uß sein konnten, Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist zu begründen. Er hat

keine aufschiebende Wirkung.

(2) Zur Erhebung des Einspruches ist der Bürgermeister und der Zustellungsbevollmächtigte jeder Gemeinderatspartei

berechtigt.

(3) Der Einspruch ist innerhalb von acht Tagen nach Kundmachung des Abstimmungsergebnisses schriftlich bei der

Gemeindewahlbehörde einzubringen und binnen drei Tagen samt den dazugehörigen Abstimmungsakten von der

Gemeindewahlbehörde im Wege der Bezirkswahlbehörde der Landeswahlbehörde vorzulegen, die endgültig

entscheidet.

In Kraft seit 01.07.1992 bis 31.12.9999
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